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Vorwort:

5. Unfallverhütung

Wer ist berechtigt in der Schweiz ein Elektrofahrzeug zu reparieren?



Vorwort:

5. Unfallverhütung

Diese Gretchenfrage werden wir im Modul 5 nach bestem Wissen und Gewissen auf den Grund gehen.

Bevor jedoch eine abschliessende Antwort getätigt wird, befassen wir uns mit dem folgenden Thema.
Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz basiert nicht nur auf Freiwilligkeit, sondern sie wird auch vom Gesetzgeber 
vorgeschrieben. Man kann sie in 3 Verantwortlichkeiten einteilen:

- Pflichten des Arbeitsgebers
- Pflichten des Arbeitsnehmers
- Bundesgesetz über die Produktesicherheit

Grundsätzlich stimmt die Aussage das wenn ich Elektrofahrzeuge reparieren möchte, ich dies tun darf. Doch wenn etwas passiert habe 
ich mit den Konsequenzen zu rechnen. In diesem Modul möchten wir gerne auf die verschiedenen Unfallverhütungsmassnahmen 
eingehen, über die Landesgrenzen schauen und einen Einblick in ein sicheres Arbeiten am Elektrofahrzeug gewähren.



Pflichten des Arbeitsgebers:

5. Unfallverhütung

Artikel 82 UVG:

1 Der Ar beit ge ber ist ver pflich tet, zur Ver hü tung von Be rufs un fäl len und Be rufs krank hei ten al le Mass nah men zu tref fen, die nach der Er 
fah rung not wen dig, nach dem Stand der Tech nik an wend bar und den ge ge be nen Ver hält nis sen an ge mes sen sind.

2 Der Ar beit ge ber hat die Ar beit neh mer bei der Ver hü tung von Be rufs un fäl len und Be rufs krank hei ten zur Mit wir kung her an zu zie hen.

Artikel 6 ArG:

1 Der Arbeitgeber ist verpflichtet, zum Schutze der Gesundheit der Arbeitnehmer alle Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung 
notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den Verhältnissen des Betriebes angemessen sind. Er hat im weiteren die 
erforderlichen Massnahmen zum Schutze der persönlichen Integrität der Arbeitnehmer vorzusehen. 

2 Der Arbeitgeber hat insbesondere die betrieblichen Einrichtungen und den Arbeitsablauf so zu gestalten, dass 
Gesundheitsgefährdungen und Überbeanspruchungen der Arbeitnehmer nach Möglichkeit vermieden werden.



Pflichten des Arbeitsnehmers:

5. Unfallverhütung

Artikel 82 UVG:

3 Die Ar beit neh mer sind ver pflich tet, den Ar beit ge ber in der Durch füh rung der Vor schrif ten über die Ver hü tung von Be rufs un fäl len und 
Be rufs krank hei ten zu un ter stüt zen. Sie müs sen ins be son de re per sön li che Schutzaus rüs tun gen be nüt zen, die Si cher heits ein rich tun gen 
rich tig ge brau chen und dür fen die se oh ne Er laub nis des Ar beit ge bers we der ent fer nen noch än dern.

Artikel 6 ArG:

 3 Für den Gesundheitsschutz hat der Arbeitgeber die Arbeitnehmer zur Mitwirkung heranzuziehen. Diese sind verpflichtet den 
Arbeitgeber in der Durchführung der Vorschriften über den Gesundheitsschutz zu unterstützen.



Zwischenfazit:

5. Unfallverhütung

Die 3 gesetzlichen Pfeiler für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz:

Der Arbeitgeber muss alle Massnahmen treffen, die
- Nach dem Stand der Technik anwendbar
- Den Verhältnissen angemessen             
- Nach der Erfahrung notwendig sind

OR
Arbeitsrecht

UVG
Verhütung von Unfällen 
und Berufskrankheiten

ArG
Arbeitnehmerschutz

Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmenden zur 
Mitwirkung heranzuziehen.



Bundesgesetz über die Produktesicherheit (PrSG):

5. Unfallverhütung

Grundsätze:

Das PrSG verlangt in Artikel 3 Absatz 2, dass nur Produkte in Verkehr gebracht werden, die den grundlegenden Sicherheits- und 
Gesundheitsanforderungen nach Artikel 4 PrSG oder, wenn keine solchen Anforderungen festgelegt worden sind, dem Stand des 
Wissens und der Technik entsprechen. Dies gilt folgerichtig auch für Arbeitsmittel. Die zugehörigen Verordnungen PrSV und MaschV 
regeln, wie die Erfüllung der Anforderung nachzuweisen ist.

Dieser Absatz zeigt klar auf dass man sich nicht auf den Satz: «Ich darf Elektrofahrzeuge reparieren» verlassen kann, sondern in 
geeignete Schulungsmassnahmen investieren sollte.



Module innerhalb der Lektion

5. Unfallverhütung

In dieser Lektion werden wir euch durch verschieden Gebiete innerhalb der Unfallverhütung bei Arbeiten an Elektro- und 
Hybridfahrzeugen begleiten. Der Sinn dieser Lektion sind die wichtigsten Aspekte kennenzulernen. 

5.1 Sicherheitsrelevante Komponenten

5.2 Elektrizität

5.3 Werkstattpraxis

5.4 Schutzausrüstung
 
5.5 Erste Hilfe bei Unfällen

5.6 Über den Tellerrand (Gesetze in Deutschland)



Zusammenfassung 

5. Unfallverhütung

Das Modul Unfallverhütung stellt zuerst alle neuen Sicherheitsrelevanten Komponenten eines Elektro- oder Hybridfahrzeug vor.
Im Gegensatz zu den herkömmlichen Fahrzeuge ist die Gefahr bei einer möglichen Reparatur durch das Hoch Volt System erhöht.
Der Umgang mit der Elektrizität wie auch die Gefahren die durch die Elektrizität bestehen, sind auch Teil dieser Ausbildung.
In der Werkstattpraxis werden gehen wir auf mögliche Praktiken ein und runden es mit der Schutzausrüstung ab.
Erste Hilfe bei Unfällen ist ein zentrales Thema und wir schauen auch nach Deutschland wie unser Nachbar mit diesem Thema umgeht.

In diesem Sinne viel Spass beim zentralen und wichtigen Thema Unfallverhütung
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